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Gemeinde Ammerbuch  Kirchstraße 6  72119 Ammerbuch 

 
 
 
 
 
 

Benutzungsordnung für den Grillplatz 
auf dem Föhrberg bei Ammerbuch-Entringen 

 
 
 
 

Die Benutzung ist mit folgenden Bedingungen und Auflagen verbunden: 
 
 

1. Für die Benutzung und Erstellung der Genehmigung ist ein Entgelt fällig. 
Diese kostet 15,00 €/Tag. Der Gesamtbetrag ist innerhalb 14 Tagen nach 
Erstellung der Genehmigung fällig. Falls das Gelände am reservierten Termin 
nicht durch den Antragsteller genutzt wird, kann die Benutzungs-/Erstellungs-
gebühr nicht erstattet werden. 

2. Nach 22:00 Uhr ist die Nachtruhe unbedingt einzuhalten, d. h., eine übermäßige 
Lärmentwicklung ist zum Schutze der nah gelegenen Wohngebiete und des 
Wildes im angrenzenden Wald zu vermeiden. 
Musikanlage und Verstärker sind spätestens ab 22:00 Uhr abzuschalten. 

 
3. Die überlassene Fläche ist sauber zu halten und wie angetroffen nach Abschluss 

der Veranstaltung zu verlassen. Fahrzeuge sind nicht erwünscht. 
Für eventuelle Schäden an der Grasnarbe haftet der Veranstalter. 

 
4. Neben der ausgewiesenen Grillstelle sind keine weiteren Feuerstellen zulässig. 
 
5. Sollte das Gelände nicht in ordentlichem und sauberem Zustand verlassen 

werden, wird die anschließende Reinigung des Platzes dem Veranstalter in 
Rechnung gestellt. 

 
6. Für einen eventuellen Wasserverbrauch wird die Gemeindeverwaltung Ihnen 

einen Schlüssel für den Wasserhahn auf dem Föhrberg aushändigen. 
Das Wasser ist in der Benutzungsgebühr enthalten. 
Sollte der Schlüssel nicht innerhalb von drei Werktagen nach der Veranstaltung 
zurückgegeben werden, wird dem Veranstalter eine Schlüsselverlustgebühr in 
Höhe von 25,00 € in Rechnung gestellt werden. 
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7. Fäkalien und Abwässer müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden. 

Es ist entweder 
    - ein Toilettenwagen bereitzustellen oder 
    - ein bzw. mehrere WC-Häuschen anzumieten 
 
 Der TGV Entringen ist mit einer Benutzung der sanitären Einrichtungen im TGV-

Sportheim nicht einverstanden. 
 
8. Wir weisen darauf hin, dass die Benutzung der Sportanlage grundsätzlich nicht 

gestattet ist. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des TGV 
Entringen, Telefon 07073/300959 (Anrufbeantworter) oder per Mail an 
geschaeftsstelle@tgv-entringen.de 
 
Es besteht die Möglichkeit über den TGV Entringen gegen Gebühr Strom zu 
beziehen. 

 
9. Hinweis: 

Es ist noch nicht absehbar, ob der Platz zum Zeitpunkt der Nutzung durch den 
Eichenprozessionsspinner befallen ist. 
Die Benutzung des Geländes ist dann nur auf eigenes Risiko möglich. 
Die Gemeinde Ammerbuch übernimmt keinerlei Haftung. 

 
10. Diese Genehmigung beinhaltet keine eventuell erforderlichen Gestattungen und 

Erlaubnisse (z.B. Schankerlaubnis usw.). 
 

Den Antrag für eine Schankerlaubnis finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Ammerbuch www.Ammerbuch.de im Bereich Verwaltung & 
Gemeinderat – Bürgerservice – Rathausformulare. 

 
11. Falls Sie für Ihre eventuell ortsfremden Gäste den Platz entsprechend aus-

schildern, bitten wir Sie, diese Hinweisschilder und Hinweiszeichen nach Ihrer 
Veranstaltung wieder zu entfernen. 

 
 
 
 
Gemeinde Ammerbuch 
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